
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/7/26 10Os86/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.07.1978

Norm

StGB §146 A1

StGB §146 A3

Rechtssatz

Anders als beim Scheck ist die Deckung im Zeitpunkt der Ausstellung und Begebung beim Wechsel nicht wesensmäßig.

Von einem Wechsel wird die erst spätere zeitgerechte Honorierung erwartet.

Entscheidungstexte

10 Os 86/78
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